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Baustraßen:

- Die Erschließung der Baustelle im untergeordneten Netz wird soweit wie möglich über

vorhandene Wirtschaftswege realisiert;

- Für deren Benutzung als Baustraße erfolgt ein Ausbau mit (i.d. Regel) 5,0 m

Fahrbahnbreite, bzw. 6,0 m Kronenbreite, um Begegnungsverkehr zu ermöglichen;

- Fahrbahnaufbau: 10 cm Tragdeckschicht + ≥ 25 cm Frostschutzschicht;

- Zum Abschluss der Bauarbeiten erfolgt der Rückbau der Baustraßen; vorhandene

Wirtschaftswege werden entsprechend ihres ursprünglichen Zustands wiederhergestellt;

Baustraßen im freien Gelände werden vollständig renaturiert;
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